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§ 1 Beitragsarten
 
Ordentliche Mitglieder im Sinne von § 3 Ziff. 1 der Verbandssatzung entrichten jährlich einen 
Grundbeitrag sowie die pauschale Gebühr an den Dachverband.

§ 2 Beiträge
 
2.1 Der Grundbeitrag für die Verwalter als ordentliche Mitglieder staffelt sich wie folgt:

 

 

 

*  In die Beitragsklasse 00 können nur Existenzgründer im ersten Jahr ihrer Tätigkeit (ohne Be-
rechtigung der Führung des Verbandslogos und mit Verpflichtung zur Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen) eingestuft werden.

2.2  Zusätzlich sind die für jedes Mitglied eines Landesverbandes an den Dachverband zu ent-
richtenden Beiträge in der jeweils gültigen Höhe (zur Zeit EUR 165,–) sowie der Beitrag zur 
Vertrauensschadenversicherung der Mitglieder des Verbandes (zur Zeit EUR 160,– zuzügl. 
Versicherungssteuer) an den Landesverband zu zahlen.

2.3  Gastmitglieder und Tochterfirmen ordentlicher Mitglieder zahlen jeweils 50 % der Grundbeiträge.

2.4  Bei Eintritt im Laufe eines Jahres werden Beiträge zeitanteilig mit Wirkung ab dem Ersten 
des Folgemonats berechnet.

2.5 Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt EUR 250,–.

Beitragsklasse Zahl der verwalteten Einheiten Beitrag in EUR p. a.

00* unter 300     300,–

01 unter 500     480,–

02 501 – 999     590,–

03 1.000 – 1.999     750,–

04 2.000 – 2.999     960,–

05 3.000 – 3.999     1.050,–

06 4.000 – 4.999 1.200,–

07 5.000 – 7.499 1.400,–

08 7.500 – 9.999    1.850,–

09 10.000 und mehr 2.600,–

10 Sonstige     400,–
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